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114 . Bundesgesetz: Forstsaatgutgesetz.
1 1 5 . Bundesgesetz: Abänderung des Bangseuchen-Gesetzes.
116 . Bundesgesetz: Abänderung des Bäckereiarbeitergesetzes.
1 1 7 . Bundesgesetz: Gutsangestelltengesetz-Novelle 1960.
1 1 8 . Verordnung: Funker-Zeugnisnovelle.
1 1 9 . Kundmachung: Feststellung des Verfassungsgerichtshofes, daß die Worte „Aktivitätsbezügen oder" im § 33

Abs. 1 der Bundestheaterpensionsverordnung gesetzwidrig waren.

114. Bundesgesetz vom 18. Mai 1960 über
die Gewinnung und Inverkehrbringung von
Forstsaat- und Forstpflanzgut (Forstsaatgut-

gesetz).

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n .

(1) Eine f o r s t l i c h e B a u m a r t im Sinne
dieses Bundesgesetzes ist eine Baumart, die im
Inlande vorwiegend zur Holzerzeugung be-
stimmt ist.

(2) F o r s t s a a t g u t im Sinne dieses Bundes-
gesetzes (im nachfolgenden kurz Saatgut genannt)
sind zur Pflanzenerzeugung bestimmte Zapfen,
Samen, Fruchtstände und Früchte forstlicher
Baumarten.

(3) F o r s t p f l a n z g u t im Sinne dieses
Bundesgesetzes (im nachfolgenden kurz Pflanzgut
genannt) sind die aus Saatgut herangezogenen
Pflanzen (generatives Pflanzgut) sowie die Steck-
linge, Setzstangen, Heister oder sonstiges Ver-
mehrungsgut von Pappel und Weide und die aus
diesen herangezogenen Pflanzen (vegetatives
Pflanzgut).

(4) Ein W u c h s g e b i e t im Sinne dieses
Bundesgesetzes ist ein unter Berücksichtigung der
natürlichen Verbreitung der forstlichen Baum-
arten abgegrenztes größeres Gebiet, in dem in
der gleichen Höhenlage die standörtlichen und
klimatischen Voraussetzungen für ein gesundes
Gedeihen (Wuchsbedingungen) der forstlichen
Baumarten gleich oder zumindest ähnlich sind.

(5) H e r k u n f t s g e b i e t e im Sinne dieses
Bundesgesetzes sind Unterteilungen der Wuchs-
gebiete zur Erfassung örtlicher Unterschiede in
den Wuchsbedingungen oder besonderer rassi-
scher Eigenschaften der forstlichen Baumarten,
deren Bezeichnung der einheitlichen Angabe des
Saatgutes und generativen Pflanzgutes dient.

(6) F o r s t s a m e n - u n d F o r s t p f l a n -
z e n b e t r i e b e im Sinne dieses Bundesgesetzes
sind alle Betriebe, die Saatgut verarbeiten (Kleng-

betriebe) oder Pflanzgut heranziehen (Forstgär-
ten), um das gewonnene Saat- und Pflanzgut in
Verkehr zu bringen, sowie die Forstsamen- und
Forstpflanzenhandlungen.

(7) Ein a n e r k a n n t e r B e s t a n d im
Sinne dieses Bundesgesetzes ist eine Zusammenfas-
sung von Bäumen einer bestimmten forstlichen
Baumart, die im Wuchsverhalten und in ihrer
Beschaffenheit hochwertig sind und durch Be-
scheid als zur Gewinnung von Saatgut geeignet
anerkannt wurden.

(s) Eine A n e r k e n n u n g s e i n h e i t im
Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein flächenmäßig
abgegrenzter Waldteil, dessen Bestand anerkannt
wurde, oder die Zusammenfassung mehrerer sol-
cher, auch räumlich getrennter Waldteile, die
wegen ihrer Gleichwertigkeit für die Anerken-
nung und Ernte von Saatgut als Einheit an-
gesehen werden können.

(9) Ein E r n t e u n t e r n e h m e r im Sinne
dieses Bundesgesetzes ist jeder Waldeigentümer
oder jeder Inhaber eines Forstsamen- oder Forst-
pflanzenbetriebes oder jede sonstige Person, die
in anerkannten Beständen auf eigene Rechnung
Saatgut erntet oder ernten läßt, um es in Ver-
kehr zu bringen.

(10) Eine S a m m e l s t e l l e im Sinne dieses
Bundesgesetzes ist eine zur ordnungsgemäßen
Sortierung, Verpackung und Weiterleitung von
Saatgut an die Verarbeitungsstelle bestimmte Ein-
richtung, die vom Ernteunternehmer in einem
anerkannten Bestand oder im näheren Umkreis
eines solchen bereitzustellen ist.

(11) Ein S a m m e l s t e l l e n l e i t e r im
Sinne dieses Bundesgesetzes ist eine Person, die
vom Ernteunternehmer bestellt wird, um bei der
Ernte von Saatgut in anerkannten Beständen von
der Sammelstelle aus für die ordnungsgemäße
Durchführung der Sammeltätigkeit und Ablie-
ferung des Saatgutes aus dem Erntegebiet vor-
zusorgen, und dafür der Behörde verantwort-
lich ist.
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(12) Ein W i e g e s c h e i n im Sinne dieses
Bundesgesetzes ist eine Bescheinigung über das
Gewicht des Saatgutes und die Anerkennungsein-
heit, in der es geerntet wurde , die v o m Sammel-
stellenleiter als Begleitpapier für den Transpor t
von der Sammelstelle zur Verarbeitungsstelle
auszustellen ist.

(13) A n e r k a n n t e s S a a t g u t im Sinne
dieses Bundesgesetzes ist Saatgut, von dem be-
hördlich bescheinigt wird, daß es aus einem an-
erkannten Bestand des in der Bescheinigung an-
gegebenen Herkunftsgebietes s t ammt u n d un te r
behördlicher Überwachung gewonnen wurde .

(4) A n e r k a n n t e A u s g a n g s p f l a n -
z e n im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Mut t e r -
bäume oder in einem Mut te rquar t i e r zusammen-
gefaßte Mutterstöcke der Pappel oder Weide, die
durch Bescheid als zu r Gewinnung von Ver-
mehrungsgut geeignet anerkannt wurden .

(15) A n e r k a n n t e s P f l a n z g u t im
Sinne dieses Bundesgesetzes ist Pflanzgut, von
dem behördlich bescheinigt wird, daß es von an-
e rkann tem Vermehrungsgut — bei generativer
Vermehrung von anerkanntem Saatgut, bei vege-
tat iver Vermehrung von anerkannten Ausgangs-
pflanzen — s tammt , in Fors tgär ten herangezogen
und un te r behördlicher Überwachung gewonnen
wurde .

(16) U n t e r R e i n h e i t d e s F o r s t s a m e n s
im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der gewichts-
mäßige Hunder t sa t z an reinem Samen zu ver-
stehen.

(17) U n t e r K e i m f ä h i g k e i t d e s F o r s t -
s a m e n s im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der
zahlenmäßige Hundertsatz an gesundem, keim-
fähigem Samen zu verstehen.

§ 2. S a c h l i c h e r G e l t u n g s b e r e i c h .

(1) Dieses Bundesgesetz ist anzuwenden auf die
Gewinnung von Saat- und Pflanzgut der nach-
stehenden Baumarten:

a) von den Baumarten, bei denen die genera-
tive Vermehrung die Regel ist, jene, die
für die inländische Holzerzeugung von
wirtschaftlicher Bedeutung sind und bei
denen die Kenntnis der Herkunft für die
richtige Auswahl des standortsgerechten
Saat- und Pflanzgutes unerläßlich ist. Diese
Baumarten hat das Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft durch Verord-
nung festzulegen;

b) von den Baumarten, bei denen die vegeta-
tive Vermehrung die Regel ist, Pappel und
Weide.

(2) Dieses Bundesgesetz wird auf Saat- u n d
Pflanzgut nicht angewendet, soweit es v o m
Waldeigentümer zur ausschließlichen Verwendung
im eigenen Forstbetr ieb gewonnen wird.

§ 3 . W u c h s - u n d H e r k u n f t s g e b i e t e .

(1) Das Bundesminis ter ium für Land- u n d
Forstwirtschaft ha t das Bundesgebiet nach den
Grundsä tzen im § 1 Abs. 4 u n d 5 durch Ver-
o rdnung in Wuchs- u n d Herkunftsgebiete un te r -
zuteilen.

(2) Die Wuchs- u n d Herkunftsgebiete sind hie-
bei un te r Bedachtnahme auf die Kl imaunter -
schiede in den einzelnen Höhen lagen in H ö h e n -
gürtel unterzuteilen.

§ 4. B e s t a n d e s a n e r k e n n u n g .
(1) Der Landeshauptmann kann einen Bestand,

dessen Bäume keine erkennbaren Erbmängel auf-
weisen und bodenständig sind oder, wenn sie
nicht bodenständig sind, unzweifelhaft besondere
forstwirtschaftliche Vorzüge haben, durch Be-
scheid anerkennen (Anerkennungsbescheid). Die
Anerkennung ist zu versagen, wenn Bäume der
gleichen Baumart mit unbefriedigender Erschei-
nungsform, schlechtem Gesundheitszustand oder
sonstigen Mängeln in solcher Nähe um die bean-
tragten Anerkennungseinheiten stehen, daß für
diese Bastardierungsgefahr besteht, es sei denn,
daß diese Bäume ausgemerzt werden.

(2) Im Anerkennungsbescheid ist jeder An-
erkennungseinheit — getrennt für jede Baum-
art — eine N u m m e r zuzuweisen (Anerkennungs-
nummer). Über diese Anerkennungseinheiten
hat die Forstliche Bundesversuchsanstalt Maria-
b runn in Schönbrunn (im nachfolgenden kurz
Anstalt genannt) ein Verzeichnis zu führen. Die
Einsicht in das Verzeichnis steht jedermann frei,
der ein wissenschaftliches oder wirtschaftliches
Interesse glaubhaft macht.

(3) Den Antrag auf Anerkennung von Bestän-
den hat der Waldeigentümer beim Landeshaupt-
mann einzubringen; der Antrag hat die für die
Behandlung des Antrages erforderlichen Angaben
über die anzuerkennenden Bestände zu enthalten,
wie Baumart, Lage, Standort und Bestandes-
beschreibung.

(4) Dem Verfahren ist die Anstalt zur Abgabe
eines Gutachtens beizuziehen. Im Verfahren ist
ein Augenschein durchzuführen, es sei denn, daß
die für die Anerkennung maßgebenden Verhält-
nisse der Anstalt bereits bekannt sind.

§ 5. E r n t e d e s a n e r k a n n t e n S a a t -
gutes.

(1) Die Eigentümer anerkannter Bestände haben
behördliche Erhebungen und insbesondere Be-
gehungen zur Feststellung der Ernteaussichten zu
dulden.

(2) In Waldteilen, in denen anerkanntes Saat-
gut geerntet werden soll, hat der Ernteunter-
nehmer Sammelstellen einzurichten und deren
Leitung Sammelstellenleitern zu übertragen.

(3) Der Waldeigentümer, der Saatgut zu ernten
beabsichtigt, hat dies spätestens einen Monat vor
dem voraussichtlichen Beginn der Ernte der
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Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. Hiebei
sind die in Aussicht genommenen Sammelstellen,
ihr Standort, deren Leiter sowie die voraussicht-
liche Anzahl der Sammelgruppen und Sammler
anzugeben. Den tatsächlichen Beginn der Ernte
hat der Ernteunternehmer spätestens drei Werk-
tage vor Beginn anzuzeigen.

(4) Bei der Ernte und weiteren Behandlung des
Saatgutes bis zur Ablieferung an die Verarbei-
tungsstelle darf Saatgut aus verschiedenen An-
erkennungseinheiten oder Saatgut aus anerkann-
ten Beständen mit Saatgut aus nicht anerkannten
Beständen nicht vermengt werden.

(5) Saatgut darf nur in geschlossenen Sammel-
gruppen geerntet werden. Beerntet dürfen nur
Bäume in anerkannten Beständen werden. Das
geerntete Saatgut ist an die Sammelstelle abzu-
führen.

(6) In der Sammelstelle ist das eingelieferte
Saatgut unverzüglich auf die Herkunf t von an-
erkannten Beständen und einwandfreie Be-
schaffenheit zu überprüfen, abzuwiegen und von
der Sammelstelle nach Verpackung in Behältnissen
(Säcken) und entsprechender Bezeichnung an die
Verarbeitungsstelle weiterbefördern zu lassen.
Die Verpackung in Behältnissen kann entfallen,
wenn das Saatgut auf den Beförderungsmitteln
nach Anerkennungseinheiten getrennt gelagert
wird. Nicht einwandfreies oder nicht aus dem
Erntebereich der Sammelstelle stammendes Saat-
gut ist auszuscheiden und zu vernichten.

(7) Der Sammelstellenleiter hat
a) die Sammeltätigkeit der Sammelgruppen

und, wenn nicht vom Ernteunternehmer
ihm selbst die Durchführung der im Abs. 6
genannten Arbeiten übertragen wurde, auch
diese zu überwachen.;

b) ein Sammelbuch zu führen, in das jeder Zu-
und Abgang von geerntetem Saatgut täg-
lich, getrennt nach Anerkennungseinheiten,
einzutragen ist;

c) die Wiegescheine für den Transport in die
Verarbeitungsstellen auszustellen;

d) aus dem geernteten Saatgut jeder An-
erkennungseinheit Proben in entsprechen-
der Anzahl zu ziehen und plombiert unter
Beifügung eines Durchschlages des Wiege-
scheines zur Feststellung des Hundertsatzes
der Samenausbeute an die Anstalt einzu-
senden (Probeklengung);

e) nach Beendigung der Ernte das Sammelbuch
abzuschließen und eine nach Baumarten
und Anerkennungseinheiten gegliederte Zu-
sammenstellung der Ernteergebnisse der
Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen.

(s) Jedem Transpor t von Saatgut von der
Sammelstelle zur Verarbeitungsstelle ist ein
Wiegeschein beizuschließen. Dieser ist bei der
Verarbeitungsstelle abzugeben und dort durch
mindestens drei Jahre aufzubewahren.

(9) Das Überwachungsorgan der Bezirksverwal-
tungsbehörde (§ 15) hat nach Überprüfung zu-
treffendenfalls die Richtigkeit und Vollständigkeit
der Angaben im Sammelbuch, in den Wiege-
scheinen und in der Zusammenstellung zu be-
stätigen, ansonsten die Bestätigung zu versagen.

§ 6. V e r a r b e i t u n g u n d A n e r k e n -
n u n g v o n S a a t g u t .

(1) Im Verarbeitungsbetrieb darf Saatgut, das
zwar aus verschiedenen Anerkennungseinheiten,
jedoch aus demselben Herkunftsgebiet und
Höhengürtel stammt, unter Festhaltung der Teil-
mengen aus den verschiedenen Anerkennungs-
einheiten vermengt werden.

(2) Bei der weiteren Behandlung (wie Ver-
arbeitung, Lagerung, Verpackung, Aussaat, Ver-
sand oder sonstige Weitergabe im geschäftlichen
Verkehr) darf Saatgut mit Saatgut aus einem
anderen Herkunftsgebiet oder Höhengürtel oder
anderen Erntejahr oder mit nicht anerkanntem
Saatgut nicht vermengt werden.

(3) Der Inhaber des Verarbeitungsbetriebes hat
die Aufnahme und Beendigung der Saatgut-
aufarbeitung dem nach dem Standort des Ver-
arbeitungsbetriebes zuständigen Landeshaupt-
mann und der Anstalt anzuzeigen.

(4) Die Anstalt hat bei Zapfen durch Probe-
klengung der eingesandten Zapfenproben, bei
anderem Saatgut in sonst geeigneter Weise, den
Hundertsatz der Ausbeute festzustellen, je An-
erkennungseinheit die aus der Ernte zu erwar-
tende Samenmenge zu errechnen und das Ergebnis
dem Landeshauptmann mitzuteilen.

(5) Der Landeshauptmann hat Saatgut anzu-
erkennen, das aus einem anerkannten Bestand
eines bestimmten angegebenen Herkunftsgebietes
stammt und unter behördlicher Überwachung
gewonnen wurde.

(6) Die Anerkennung von Saatgut hat der In-
haber des Verarbeitungsbetriebes beim Landes-
hauptmann zu beantragen. Der Antrag hat je
Anerkennungseinheit die Menge, die anerkannt
werden soll, oder im Falle einer Vermengung im
Sinne des Abs. 1 die Gesamtmenge der Mischung
und die Teilmengen aus den verschiedenen An-
erkennungseinheiten sowie die weiteren für die
Bezeichnung (§ 13) erforderlichen Angaben zu
enthalten. Bei der Anerkennung ist auf das Er-
gebnis der Probeklengung Bedacht zu nehmen.

(7) Wird anerkanntes Saatgut entgegen den
Bestimmungen des Abs. 2 vermengt, so gilt die
gesamte Mischung nicht mehr als anerkanntes
Saatgut.

§ 7. A n e r k e n n u n g v o n g e n e r a t i v e m
P f l a n z g u t .

(1) Die Bezirksrverwaltungsbehörde hat genera-
tives Pflanzgut anzuerkennen, wenn

a) zur Aussaat anerkanntes Saatgut verwendet
wurde,
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b) das Pflanzgut bei der Anzucht nach Baum-
arten, Herkunftsgebieten und Höhengürteln
getrennt gehalten wurde und

c) die Pflanzen gesund, geradwüchsig, gleich-
mäßig gewachsen und gut bewurzelt sind.

(2) Der Inhaber des Forstgartens hat die An-
erkennung bei der Bezirksverwaltungsbehörde zu
beantragen. Der Beginn der Gewinnung (Aushub
der Pflanzen) ist spätestens drei Werktage vorher
anzuzeigen.

(3) Das gewonnene Pflanzgut darf bei der
weiteren Behandlung (wie Lagerung, Verpackung,
Versand oder sonstige Weitergabe im geschäft-
lichen Verkehr, Versetzen im Forstgarten) mit
Pflanzgut aus einem anderen Herkunftsgebiet
oder Höhengürtel oder mit nicht anerkanntem
oder mit vegetativem Pflanzgut nicht vermengt
werden.

§ 8 . A n e r k e n n u n g v o n A u s g a n g s -
p f l a n z e n v o n P a p p e l u n d W e i d e .

(1) Der Landeshauptmann kann Ausgangspflan-
zen der Pappel und Weide durch Bescheid an-
erkennen, wenn die beantragten Ausgangspflan-
zen gesund, sortenrein und für die Weiterzucht
wertvoll befunden wurden sowie einer Sorte
zugehören, die sich nach den fachlichen Erfahrun-
gen als für das Bundesgebiet oder für Teile des
Bundesgebietes besonders geeignet erwiesen hat
(Anerkennungsbescheid). Die Sorten hat das
Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft durch Verordnung festzusetzen.

(2) Im Anerkennungsbescheid ist der Ausgangs-
pflanze — getrennt nach Pappel und Weide —
eine Anerkennungsnummer zuzuweisen. Die An-
stalt hat über die anerkannten Ausgangspflanzen
ein Verzeichnis zu führen. Die Einsicht in das
Verzeichnis steht jedermann frei, der ein wissen-
schaftliches oder wirtschaftliches Interesse glaub-
haft macht.

(3) Den Antrag auf Anerkennung hat der
Eigentümer beim Landeshauptmann einzubrin-
gen, im Antrag sind die Sorte, der Standort und
das Alter der beantragten Ausgangspflanzen an-
zugeben. Dem Verfahren ist die Anstalt zur Ab-
gabe eines Gutachtens beizuziehen. Im Verfahren
ist ein Augenschein durchzuführen, es sei denn,
daß die für die Anerkennung maßgebenden Ver-
hältnisse der Anstalt bereits bekannt sind.

§ 9. G e w i n n u n g u n d A n e r k e n n u n g
v e g e t a t i v e n V e r m e h r u n g s g u t e s .

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat vege-
tatives Vermehrungsgut anzuerkennen, wenn es
von einer anerkannten Ausgangspflanze stammt,
nach Sorten getrennt herangezogen wurde, ge-
sund und geradwüchsig gewachsen ist; bewurzel-
tes Vermehrungsgut muß überdies auch gleich-
mäßig bewurzelt sein.

(2) Der Eigentümer der anerkannten Ausgangs-
pflanzen hat die Anerkennung bei der Bezirks-
verwaltungsbehörde zu beantragen. Hiebei sind
die Angaben über die Anerkennung der Aus-
gangspflanzen anzuführen. Der Beginn der Ge-
winnung ist spätestens drei Werktage vorher an-
zuzeigen.

(3) Das gewonnene Vermehrungsgut darf bei
der weiteren Behandlung (wie Lagerung, Ver-
packung, Versand oder sonstige Weitergabe im
geschäftlichen Verkehr, Versetzen im Forstgar-
ten) nicht mit dem einer anderen Sorte vermengt
werden. In Forstgärten ist das Vermehrungsgut
sortenmäßig getrennt auszupflanzen.

§ 10. E i n f u h r v o n S a a t - u n d P f l a n z -
g u t .

(1) Unbeschadet einer nach anderen Gesetzen
allenfalls notwendigen Einfuhrbewilligung darf
Saat- und Pflanzgut nur mit Bewilligung des
Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft über die Grenze des österreichischen Zoll-
gebietes eingeführt werden.

{2) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 kann erteilt
werden, wenn der Bedarf an Saat- und Pflanzgut
aus dem Inlande nicht gedeckt werden kann.

(3) Eine Bewilligung gemäß Abs. 1 darf für
Saatgut und generatives Pflanzgut nur erteilt
werden, wenn

a) von einer nach den Vorschriften des Her-
kunftsstaates hiezu ermächtigten staatlichen
Stelle bestätigt wird, daß es aus dem an-
gegebenen Herkunftsgebiet oder -ort
stammt und unter behördlicher Über-
wachung gewonnen wurde und

b) das Saat- und Pflanzgut der angegebenen
Herkunft für den Anbau im Bundesgebiet
oder in bestimmten Gebieten hievon ge-
eignet ist. Über diese Eignung hat das
Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft ein Gutachten der Anstalt ein-
zuholen.

(4) Für vegetatives Pflanzgut darf die Bewilli-
gung gemäß Abs. 1 nur erteilt werden, wenn

a) von einer der im Abs. 3 lit. a angeführten
Stellen bestätigt wird, daß es einer bestimm-
ten Sorte zugehört und unter behördlicher
Überwachung gewonnen wurde und

b) diese Sorte entweder in der auf Grund des
§ 8 Abs. 1 erlassenen Verordnung an-
geführt ist oder, wenn sie nicht angeführt
ist, sonst für den Anbau im Bundesgebiet
geeignet ist. Über die Eignung hat das
Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft ein Gutachten der Anstalt ein-
zuholen.

(5) Die Bewilligung kann befristet oder mit der
Auflage erteilt werden, daß das Saat- und Pflanz-
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gut nur in bestimmten Gebieten oder in be-
stimmten Höhengürteln verwendet werden darf.

(6) Die Bewilligung ist bei der Eingangsabferti-
gung des Einfuhrgutes dem Zollamte vorzulegen.
Das Zollamt hat die Anstalt von der Einfuhr
durch Übermit t lung einer Ausfertigung der Be-
willigung, auf der die tatsächlich eingeführte
Menge bestätigt wird, in Kenntnis zu setzen.

(7) Wi rd Forstsamen, dessen Bezeichnung keine
Angabe über die Reinheit und Keimfähigkeit
enthält, oder werden Zapfen eingeführt, so hat,
wenn dieses Saat- und Pflanzgut im Inlande ver-
wendet werden soll, der Empfänger spätestens
30 Tage nach zollamtlicher Abfertigung von
Samen zum freien Verkehr Proben zur Unter -
suchung der Reinheit und Keimfähigkeit be-
ziehungsweise von den Zapfen Proben zur Fest-
stellung des Hundertsatzes der Samenausbeute
an die Anstalt einzusenden. Das Einfuhrgut darf
erst in Verkehr gesetzt werden, wenn das posi-
tive Ergebnis der Untersuchung dem Empfänger
seitens der Anstalt mitgeteilt worden ist.

§ 11 . V e r b o t e .

Soweit die Gewinnung von Saat- und Pflanz-
gut bei den Baumarten gemäß § 2 nicht für den
Eigenbedarf bestimmt ist, ist verboten,

a) Wildlinge zu gewinnen,
b) Saatgut in nicht anerkannten Beständen zu

ernten oder ernten zu lassen oder
c) Zierzapfen in nicht anerkannten Beständen

in der Zeit der Samenreife zu ernten.

§ 12. V e r k e h r m i t S a a t - u n d P f l a n z -
g u t .

Saat- und Pflanzgut darf nur feilgehalten,
veräußert oder sonst in Verkehr gebracht wer-
den, wenn seine Einfuhr bewilligt, das Saat- und
Pflanzgut anerkannt, handelsüblich verpackt,
Saatgut auch handelsüblich verschlossen und auf
Reinheit und Keimfähigkeit untersucht, sowie
nach den Bestimmungen des § 13 bezeichnet ist.

§ 13. B e z e i c h n u n g v o n S a a t - u n d
P f l a n z g u t .

(1) Die Bezeichnung von Saatgut hat zu ent-
halten:

a) die Beschriftung „Anerkanntes Saatgut";
b) die Baumart und das Erntejahr;

c) bei Inlandsware: das Wuchs- und Her -
kunftsgebiet, den Höhengürtel und die
Anerkennungsnummer, bei Auslandsware:
die ausländischen Herkunftsangaben;

d) die Menge (Gewicht);
bei Samen auch

e) den Hundertsatz der Reinheit und Keim-
fähigkeit, den Tag, den Monat und das
Jahr der Untersuchung und die Unter -
suchungsstelle.

(2) Die Bezeichnung von Pflanzgut hat zu ent-
hal ten:

a) bei Inlandsware: die Beschriftung „Aner-
kannte Forstpflanze";
bei Auslandsware: das W o r t „Forstpflanze"
in Verbindung mit einem Hinweis auf das
Herkunftsland;

b) die Baumart und das Alter;

c) bei generativem Pflanzgut aus dem Inland:
das Wuchs- und Herkunftsgebiet, den
Höhengürtel und die Anerkennungsnum-
mer des Saatgutes, aus dem es herangezogen
wurde;
bei generativem Pflanzgut aus dem Aus-
land:
die ausländischen Herkunftsbezeichnungen
des Saatgutes;
bei vegetativem Pflanzgut: die Sorte;

d) den Forstgarten, in dem die Forstpflanzen
herangezogen wurden.

(3) Die Angaben gemäß Abs. 1 und 2 müssen
der Wahrheit entsprechen.

(4) Die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 gelten
auch für öffentliche Ankündigungen und Mit-
teilungen, die für einen größeren Kreis von
Personen bestimmt sind (Inserate u. dgl.), für
schriftliche, den geschäftlichen Verkehr mit Saat-
und Pflanzgut betreffende Anbote oder Mittei-
lungen, die an einzelne Personen gerichtet sind
(wie Preiskataloge), sowie für Rechnungen.

(5) Die Bezeichnung ist an der Verpackung
oder an einem Anhänger anzubringen. Die
näheren Vorschriften über die Verpackung, den
Anhänger und die Ar t seiner Anbringung erläßt
das Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft durch Verordnung.

(6) Für jeden Versand oder sonstigen Eigen-
tumswechsel von Saat- (und Pflanzgut im ge-
schäftlichen Verkehr ist eine Rechnung, die die
Bezeichnung anführt, beizubringen. Diese Be-
stimmung gilt nicht für den kleinen Handelsver-
kehr mit Forstsamen in Mengen bis zu 100 g, bei
Pflanzgut bis zu 50 Stück.

§ 14. B e t r i e b s b ü c h e r .

(1) Die Forstsamen- und Forstpflanzenbetriebe
haben je nach der Ar t des Betriebes das eine
oder andere der nachfolgenden Betriebsbücher
oder alle zu führen:

Klengbetriebe: ein Zapfenbuch über die Ein-
und Ausgänge und die Verarbeitung der Zapfen.

Kleng- und Forstsamenbetriebe: ein Saatgut-
buch über die Ein- und Ausgänge und Verwen-
dung von Saatgut.

Forstgärten zur Heranzucht von generativem
Pflanzgut: ein Aussaatbuch über die Aussaat und
gewonnenen Forstpflanzen.
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Forstgärten zur Heranzucht von vegetativem
Pflanzgut: ein Pappel(Weiden)buch über die
Ein- und Ausgänge und Verwendung von Pappel-
(Weiden)pflanzgut.

Forstgärten und Forstpflanzenhandlungen: ein
Pflanzenbuch über die Ein- und Ausgänge und
sonstige Verwendung von Pflanzen.

(2) Die Betriebsbücher sind so zu führen, daß
ein lückenloser Nachweis der Eingänge und Aus-
gänge, der Herkunft , der Verwendung und Ver-
arbeitung des Saat- und Pflanzgutes jederzeit
möglich ist. Sie sind durch mindestens fünf Jahre
ab letzter Eintragung aufzubewahren.

(3) Inhaber von Forstgärten haben ferner noch
Lagepläne über die Forstgartenflächen, die für
die Heranzucht von Forstpflanzgut bestimmt
sind (Quartiere), anzufertigen und auf dem
laufenden zu halten, aus denen entnommen
werden kann, mit welchem Pflanzgut die ein-
zelnen Quartiere besetzt sind.

§ 15. Überwachung.

(1) Die Einhaltung der Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes und der auf Grund dieses Bun-
desgesetzes ergangenen Verordnungen hat nach
Maßgabe des Abs. 2 der Landeshauptmann, an-
sonsten die Bezirksverwaltungsbehörde zu über-
wachen.

(2) Der Landeshauptmann hat die Forstsamen-
und Forstpflanzenbetriebe und Forstgärten, so-
weit darin Ausgangspflanzen von Pappel und
Weide (§ 8) herangezogen werden, zu über-
wachen.

(3) Der Landeshauptmann hat bei Durchfüh-
rung der Überwachung die Anstalt zur Abgabe
eines Gutachtens beizuziehen.

(4) Die Überwachungsorgane dürfen in Aus-
übung ihres Amtes jederzeit Erzeugungs- und
Lagerstätten, Sammelstellen, Betriebs- und Ge-
schäftsräume der Ernteunternehmer, Forstsamen-
und Forstpflanzenbetriebe sowie Transportmit tel
betreten, soweit dies zur Überwachung der Ein-
haltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
und der hiezu ergangenen Verordnungen not-
wendig ist. Auf Verlangen ist ihnen der Zutr i t t
zu den genannten Or ten zu gestatten und Ein-
sicht in die einschlägigen Aufzeichnungen des
Betriebes zu gewähren. Geforderte Auskünfte
sind ihnen wahrheitsgemäß zu erteilen. Den An-
ordnungen dieser Organe bezüglich Bereitstel-
lung der zu überprüfenden Ware ist Folge zu
leisten.

(5) Wurden bei einer Nachschau Zuwiderhand-
lungen gegen die Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes festgestellt, so sind — abgesehen von
etwaigen Straffolgen (§ 17) — sämtliche Kosten
der Nachschau von der Partei zu tragen.

(6) Die Überwachungsorgane haben die ihnen
bei Ausübung ihres Amtes bekanntgewordenen

Tatsachen, deren Geheimhaltung im wirtschaft-
lichen Interesse von Personen oder Unternehmen
geboten ist — außer in den Fällen dienstlicher
Berichterstattung oder der Anzeige strafbarer
Handlungen —, selbst nach Beendigung ihres
Dienstverhältnisses geheimzuhalten. Sie dürfen
die Kenntnis solcher Tatsachen nicht zu ihrem
oder eines anderen Vorteil verwenden.

§ 16. S a c h v e r s t ä n d i g e n e n t g e l t .

(1) Für Gutachten, die in Angelegenheiten
dieses Bundesgesetzes durch die Anstalt oder an-
dere nicht amtliche Sachverständige erstattet
werden, ist ein Entgelt zu entrichten. Die Höhe
dieses Entgeltes hat das Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Finanzen unter
Bedachtnahme auf den mit der Erstat tung eines
Gutachtens vefbundenen Aufwand sowie unter
Berücksichtigung der Bestimmung des Abs. 2
durch Verordnung festzusetzen.

(2) Die Anstalt hat jedoch den Aufwand ihrer
Mitwirkung bei einer Bestandesanerkennung ge-
mäß § 4 selbst zu tragen, wenn an dieser ein
vom Bund wahrzunehmendes Interesse besteht
oder daraus kein bedeutender Zeit- und Kosten-
aufwand erwächst.

§ 17. S t r a f b e s t i m m u n g e n .

(1) Wer den Bestimmungen

a) der §§ 5 Abs. 1 bis 8, 6 Abs 3, 7 Abs. 2
zweiter Satz und Abs. 3, 9 Abs. 2 drit ter
Satz und Abs. 3, 11 bis 14, 15 Abs. 4 zwei-
ter bis vierter Satz zuwiderhandelt,

b) des § 6 Abs. 1, 2 und 7 entgegen Saatgut
vermengt,

c) des § 18 Abs. 2 entgegen nicht anerkanntes
Saatgut in Verkehr bringt oder der An-
zeigepflicht gemäß § 18 Abs. 3 nicht nach-
kommt und

d) des § 10 Abs. 1 entgegen ohne Bewilligung
Saat- und Pflanzgut einführt oder ein-
geführtes Saat- und Pflanzgut entgegen
einer gemäß § 10 Abs. 5 vorgeschriebenen
Auflage verwendet,

ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, sofern
die Ta t nicht nach anderen Vorschriften einer
strengeren Strafe unterliegt, mit Geld bis zu
30.000 S zu bestrafen. Bei besonders erschweren-
den Umständen kann an Stelle oder neben der
Geldstrafe auf Arrest bis zu sechs Wochen er-
kannt werden.

(2) Bei Bestrafungen nach Abs. 1 kann auf Ver-
fall des Saat- und Pflanzgutes, das den Gegen-
stand der strafbaren Handlung bildet, erkannt
werden. Gesetzwidrig bezeichnetes Saat- und
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Pflanzgut darf nach ordnungsmäßiger Bezeich-
nung wieder in Verkehr gebracht werden.
Sonstiges Saat- und Pflanzgut darf für die Pflan-
zenerzeugung im Inlande nicht verwendet wer-
den und ist zu vernichten, wenn es nicht sonst
nutzbringend verwertet werden kann.

(3) Ernteunternehmern, Sammelstellenleitern
oder Sammlern, die wiederholt wegen Zuwider-
handlungen gegen die Bestimmungen des § 5
oder der auf Grund dieser Bestimmungen ergan-
genen Verordnungen bestraft wurden, kann für
eine bestimmte Zeit oder bei besonders er-
schwerenden Umständen für dauernd die Sam-
meltätigkeit untersagt werden.

(4) Wer vorsätzlich eine Tatsache, die ihm in
seiner Eigenschaft als Überwachungsorgan (§ 15)
bekanntgeworden ist und deren Geheimhaltung
im geschäftlichen Interesse des Betriebsinhabers
geboten ist, unbefugt offenbart oder deren
Kenntnis zu seinem oder eines anderen Vorteil
verwertet, wird, sofern die Tat nicht nach an-
deren Vorschriften einer strengeren Strafe unter-
liegt, vom Gericht wegen Vergehens mit Arrest
von drei Wochen bis zu zwei Jahren bestraft.

§ 18. Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n .

(1) Anerkennungen von Waldteilen oder von
Saat- und Pflanzgut, die nach den im § 19 ange-
führten Vorschriften ausgesprochen wurden,
sind Anerkennungen im Sinne dieses Bundesge-
setzes.

(2) Nicht anerkanntes Saatgut anerkennungs-
pflichtiger Baumarten, das vor Wirksamkeits-
beginn dieses Bundesgesetzes gewonnen wurde,
darf drei Jahre, nicht anerkanntes Pflanzgut, das
vor Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes
baumschulmäßig behandelt worden ist, darf vier
Jahre ab Wirksamkeitsbeginn dieses Bundes-
gesetzes ohne Bezeichnung im Sinne des § 13 in
Verkehr gebracht werden.

(3) Die Forstsamen- und Forstpflanzenbetriebe
haben innerhalb von drei Monaten nach Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes den Vorrat an Saat-
und Pflanzgut der im Abs. 2 genannten Art dem
Landeshauptmann anzuzeigen.

§ 19. A u ß e r k r a f t t r e t e n b i s h e r i g e r
V o r s c h r i f t e n .

Mit dem Tage des Inkrafttretens dieses Bundes-
gesetzes verlieren nachstehende Vorschriften ihre
Wirksamkeit:

1. die Verordnung über die Einführung des
Forstlichen Artgesetzes im Lande Österreich vom
29. August 1938, Deutsches RGBl. I S 1065,
GBl. f. d. L. Österreich N r . 384/1938;

2. das Forstliche Artgesetz vom 13. Dezember
1934, Deutsches RGBl. I S. 1236;

3. die Verordnung über die Einführung der
Dritten Verordnung zur Durchführung des
Forstlichen Artgesetzes und der Ersten Anord-
nung zur Durchführung dieses Gesetzes in der
Ostmark und dem Reichsgau Sudetenland vom
27. November 1939, Deutsches RGBl. I S. 2346;

4. die Drit te Verordnung zur Durchführung
des Forstlichen Artgesetzes vom 22. November
1938, Deutsches RGBl. I S. 1697;

5. die Vierte Verordnung zur Durchführung
des Forstlichen Artgesetzes (Saatgutgewinnung
und -Verwendung der Europäischen Lärche)
vom 3. Juni 1940, Deutscher Reichsanzeiger vom
7. Juni 1940, Nr . 131;

6. die Fünfte Verordnung zur Durchführung
des Forstlichen Artgesetzes (Saatgutgewinnung
und -Verwendung) vom 23. Dezember 1941,
Deutsches RGBl. I S . 14 ex 1942);

7. die Erste Anordnung zur Ausführung des
Forstlichen Artgesetzes vom 22. November 1938,
Reichsministerialblatt der Forstverwaltung 1938,
S. 399.

§ 20. V o l l z i e h u n g .

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft, hinsichtlich des § 16 im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Finanzen, mit der
des § 17 Abs. 4 das Bundesministerium für Justiz,
betraut.

Schärf
Raab Hartmann Kamitz Tschadek

115. Bundesgesetz v o m 18. Mai 1960, mit
dem das Bangseuchen-Gesetz abgeändert

wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Bangseuchen-Gesetz, BGBl. Nr. 147/1957,
wird abgeändert wie folgt:

1. Im § 3 erhalten die Abs. 2 und 3 folgende
Fassung:

„(2) Wird auf Grund von Untersuchungen im
Sinne des § 12 in einem Bestand auch nur ein
Rind als bangpositiv festgestellt (Bangreagent), so
ist der Bestand bangverseucht im Sinne dieses
Bundesgesetzes. Werden keine Bangreagenten,
jedoch ein oder mehrere bangverdächtige Rinder
festgestellt, so ist der Bestand bangverdächtig im
Sinne dieses Bundesgesetzes.

(3) Der Amtstierarzt oder der vom Landes-
hauptmann mit der Durchführung von Erhebun-
gen betraute Tierarzt (beauftragte Tierarzt) hat
von Amts wegen zu kennzeichnen:

a) jedes Rind, das zur Untersuchung kommt,
durch Ohrmarke, es sei denn, daß es durch
eine solche bereits gekennzeichnet ist,
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b) jeden Reagenten, der Bangbakterien aus-
scheidet oder von dem anzunehmen ist, daß
er jederzeit mit dem Ausscheiden) beginnen
kann (Ausscheider), durch zweimalige Lo-
chung des rechten Ohres (Lochdurchmesser
15 mm) und

c) jeden sonstigen Reagenten und jedes bang-
verdächtige Rind, dessen Abgabe ange-
ordnet wird, durch einmalige Lochung."

2. Im § 4 erhalten die Abs. 1 bis 3 folgende
Fassung:

„(1) In bangverseuchten Beständen ist die Seuche
durch fristgemäße Abgabe der Bangreagenten zu
tilgen. Werden in einem Bestand neben Reagenten
auch bangverdächtige Rinder festgestellt, so kann
die Bezirksverwaltungsbehörde die Abgabe auch
der bangverdächtigen Rinder anordnen, wenn
hiedurch die Tilgung der Seuche im Bestande be-
schleunigt werden kann. Beträgt die Zahl der
Reagenten oder der Reagenten und der bangver-
dächtigen Rinder im Bestande drei Viertel oder
mehr der ansteckungsfähigen Rinder, so kann die
Bezirksverwaltungsbehörde die Abgabe sämtlicher
ansteckungsfähiger Rinder des Bestandes an-
ordnen, es sei denn, daß bei Abwägung der wirt-
schaftlichen oder züchterischen Interessen mit
jenen der Seuchenbekämpfung erstere überwiegen
(Sanierung des Bestandes).

(2) Die Abgabefristen haben mindestens zwei
Wochen und höchstens ein Jahr zu betragen.
Innerhalb dieser Rahmenfristen hat das Bundes-
ministerium für Land- und Forstwirtschaft durch
Verordung die zulässigen Abgabefristen je nach
der Größe der Ansteckungsgefahr und des Be-
triebes sowie des Verseuchungsgrades des Bestan-
des oder des Gebietes so abzustufen, daß die
Freimachung des Bekämpfungsgebietes unter
tunlichster Vermeidung wirtschaftlicher Här ten
ehebaldigst erreicht wird.

(3) Die Verpflichtung zur Abgabe und die Ab-
gabefrist gemäß Abs. 2 hat die Bezirksverwal-
tungsbehörde durch Bescheid auszusprechen
(Abgabebescheid). Über eine Berufung gegen den
Abgabebescheid entscheidet der Landeshaupt-
mann. Eine weitere Berufung ist nicht zulässig."

3. Im § 7 treten an Stelle der Abs. 3 und 4
folgende Absätze:

„(3) Wird in einem bangfreien Bestand der Ver-
dacht einer Verseuchung festgestellt, so hat die
Bezirksverwaltungsbehörde zur Klärung der Seu-
chenverhältnisse im Bestand ein Untersuchungsver-
fahren einzuleiten und durch Bescheid das Ruhen
der Anerkennung des Bestandes als bangfreier
Bestand auszusprechen. Ein solcher Bestand darf
im geschäftlichen Verkehr nicht als bangfreier
Bestand bezeichnet werden und unterliegt jenen
Verkehrsbeschränkungen, die erforderlich sind, um
die Seuchenverhältnisse festzustellen oder die Ver-

breitung der Seuche zu verhindern (Sperre). Solche
Verkehrsbeschränkungen können insbesondere das
Verbot der Abgabe von Rindern und das Verbot
des Auftriebs auf Viehmärkten sein. *)

(4) Führt das gemäß Abs. 3 eingeleitete Unter-
suchungsverfahren zu einem negativen Ergebnis,
so hat die Bezirksverwaltungsbehörde die Be-
endigung des Ruhens der Anerkennung durch
Bescheid auszusprechen.

(5) Ein bangfreier Bestand verliert seine Eigen-
schaft als solcher und ist wie ein verseuchter
Bestand zu behandeln, wenn

a) das gemäß Abs. 3 durchgeführte Unter-
suchungsverfahren auch nur bei einem Rind
ein positives Ergebnis aufweist,

b) Rinder des Bestandes auf gemeinsamen
Weiden, die nicht bangfrei sind, geweidet
wurden oder

c) in den Bestand Rinder, die nicht aus bang-
freien Beständen oder aus bangfreien Ge-
bieten (§ 8) stammen, eingestellt wurden.

(6) Den Verlust der Eigenschaft als bangfreier
Bestand hat der Landeshauptmann durch Bescheid
festzustellen. Hiezu kann der Landeshauptmann
durch Verordnung auch die Bezirksverwaltungs-
behörde ermächtigen."

4. Im § 8 Abs. 4 hat der Einleitungssatz zu
lauten:

„Wird in einem Bestand eines bangfreien Ge-
bietes eine neuerliche Verseuchung festgestellt, so
sind die Bestimmungen, die für die verseuchten
Bestände gelten, mit folgenden Abänderungen an-
zuwenden:"

5. § 9 erhält folgende Fassung:

„§ 9. B a n g f r e i e B e s t ä n d e a u ß e r h a l b
d e r B e k ä m p f u n g s g e b i e t e .

(1) In einem Bestand, der außerhalb eines Be-
kämpfungsgebietes oder in einem Bekämpfungs-
gebiet mit Vorverfahren seinen Standort hat, ist
das Bekämpfungsrverfahren einzuleiten, wenn der
Tierhalter dies schriftlich beantragt (freiwilliges
Verfahren). Ein Anspruch auf Anerkennung der
Bangfreiheit des Bestandes (§ 10 Abs. 1 lit. a)
besteht nur dann, wenn der Tierhalter den Ver-
pflichtungen, die sich für Tierhalter in Bekämp-
fungsgebieten nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes ergeben, nachkommt.

(2) Ein Verzicht des Tierhalters auf die Durch-
führung des Verfahrens ist zulässig. Der Verzicht
ist dem Landeshauptmann anzuzeigen und hat
die Wirkung, daß das Verfahren mit dem Tage
des Einlangens der Anzeige eingestellt wird. Der
Landeshauptmann hat das Verfahren von Amts
wegen einzustellen, wenn der Tierhalter Ver-

*) Berichtigt gemäß Kundmachung BGBl. Nr. 185/1960
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pflichtungen, die sich für ihn aus diesem Bundes-
gesetz oder den auf Grund dieses Bundesgesetzes
ergangenen Verordnungen und Verfügungen er-
geben, trotz schriftlicher Mahnung nicht nach-
kommt .

(3) Wurden in den Fällen des Abs. 2 Reagenten
bereits festgestellt und sind diese noch nicht
im Sinne des § 3 Abs. 3 lit. b und c gekenn-
zeichnet, so ist vor Einstellung des Verfahrens
diese Kennzeichnung nachzuholen.

(4) Wird ein Gebiet, in dem der Bestand seinen
Standort hat, zu einem Bekämpfungsgebiet er-
klärt , so ist das bisherige Verfahren als Verfahren
der planmäßigen Bekämpfung im Sinne des § 2
anzuerkennen. Ein Anspruch des Tierhalters auf
Ersatz der von ihm bisher zur Sanierung des
Bestandes aufgewendeten Kosten gegenüber dem
Bund besteht nicht."

6. § 10 erhält folgende Fassung:

„§ 10. B e s c h e i n i g u n g e n .

(1) Auf Antrag des Tierhalters ist zu beschei-
nigen

a) die Anerkennung der Bangfreiheit des Be-
standes, wenn das Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 7 Ab9. 1 oder § 9 Abs. 1
festgestellt wird (Ausweis über die An-
erkennung der Bangfreiheit des Bestandes);

b) die Bangfreiheit des Einzelrindes, wenn das
Rind aus dem Bestande des Tierhalters
s tammt und dieser Bestand anerkannt
bangfrei ist (Zeugnis über die Herkunf t
des Rindes aus einem anerkannt bangfreien
Bestand). Dieses Zeugnis verliert nach Ab-
lauf von 30 Tagen, gerechnet vom Tag
der Ausstellung an, seine Gültigkeit;

c) das negative Ergebnis einer Blutprobe,
wenn die Untersuchung des Einzelrindes
einen negativen Befund ergeben hat (Zeug-
nis über den bangnegativen Befund eines
Einzelrindes). Dieses Zeugnis verliert nach
Ablauf von 30 Tagen, vom Tage der
Untersuchung durch die Untersuchungs-
anstalt an gerechnet, seine Gültigkeit.

(2) Auf Antrag des Tierhalters ist das Zeugnis
gemäß Abs. 1 lit. b bei Zutreffen der Voraus-
setzungen durch ein Zeugnis gemäß Abs. 1
lit. c zu ergänzen.

(3) H a t der Bestand in einem bangfreien Ge-
biet seinen Standort, so ist in den Zeugnissen
nach Abs. 1 zusätzlich noch die Bangfreiheit des
Gebietes zu bescheinigen.

(4) Die Bescheinigungen im Sinne der Abs. 1
und 3 hat der Landeshauptmann auszustellen.
Der Landeshauptmann kann durch Verordnung
die Bezirksverwaltungsbehörde zur Ausstellung
dieser Bescheinigungen ermächtigen.

(5) Verliert ein Bestand oder ein Gebiet die
Eigenschaft der Bangfreiheit (§ 7 Abs. 5 oder
§ 8 Abs. 3), so verlieren auch die Bescheinigungen
im Sinne der Abs. 1 und 3 ihre Gültigkeit und
sind vom Landeshauptmann einzuziehen. Zeug-
nisse gemäß Abs. 1 lit. b und c verlieren über-
dies auch ihre Gültigkeit, wenn eine vor Ablauf
der 30tägigen Frist vorgenommene Unter-
suchung ein positives Ergebnis aufweist oder
Bangverdacht begründet. Bei Ruhen der Aner-
kennung hat die Ausstellung von Zeugnissen ge-
mäß Abs. 1 lit. b u n d c für Rinder des Be-
standes zu unterbleiben.

(6) Die Bescheinigungen, die auf Grund dieses
Bundesgesetzes auszustellen sind, sind von den
Stempelgebühren nach dem Gebührengesetz
1957, BGBl. Nr . 267, sowie von den Bundesver-
waltungsabgaben befreit."

7. § 16 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Der Landeshauptmann kann, je nach den
bestehenden Weidemöglichkeiten und dem
Stande der Bangbekämpfung, durch Verordnung
anordnen, daß auf bestimmten gemeinsamen
Weiden nur solche Rinder weiden dürfen, deren
Herkunftsbestände auf der gleichen Stufe der
Bangbekämpfung stehen (wie Weiden für Rinder
aus verseuchten oder bangfreien Beständen, für
Rinder mit negativem Befund, für bangfreie
Rinder) ."

8. § 17 hat zu lauten:

„§ 17. V i e h m ä r k t e , A b s a t z v e r a n -
s t a l t u n g e n , T i e r a u k t i o n e n u n d

T i e r s c h a u e n .

(1) Der Landeshauptmann hat je nach dem
Bedarf und dem Stand der Bangbekämpfung
durch Verordnung Viehmärkte oder Abteilungen
von Viehmärkten zu bestimmen, auf die nur
solche Rinder aufgetrieben werden dürfen, deren
Herkunftsbestände auf der gleichen Stufe der
Bangbekämpfung stehen (wie bangfreie Vieh-
märkte, Viehmärkte und Viehmarktabteilungen
für Rinder mit negativem Befund gemäß § 10
Abs. 1 lit. c).

(2) Rinder, die den Voraussetzungen für den
Auftrieb im Sinne des Abs. 1 nicht entsprechen,
sind von solchen Viehmärkten oder Viehmarkt-
abteilungen und deren Einrichtungen fernzu-
halten.

(3) Gelten die Auftriebsbeschränkungen im
Sinne des Abs. 1 nur für einzelne Abteilungen
von Viehmärkten, so müssen diese Abteilungen
vom übrigen Viehmarkt so abgetrennt sein, daß
jede Ansteckung durch andere Tiere ausge-
schlossen ist.

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten
für Absatzveranstaltungen, Tierauktionen und
Tierschauen sinngemäß."
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9. Im § 19 treten folgende Änderungen ein:

a) Die Abs. 2 bis 4 haben zu lauten:

„(2) Die Ausmerzentschädigung ist mit einem
festen Betrag je Rind zu bemessen, dessen Höhe
vom Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Finanzen durch Verordnung
festzusetzen ist. Sie beträgt je Rind höchstens
900 S (Grundbetrag). Zu diesem Grundbetrag
kommt für Rinder aus Beständen, die in Berg-
bauerngebieten ihren Standort haben, ein Ge-
bietszuschlag und für Herdbuchrinder ein Herd-
buchzuschlag je bis zu einem Drittel des Grund-
betrages der Ausmerzentschädigung.

(3) Als Bergbauerngebiete gelten die Gemein-
den, die in der Verordnung des Bundesmini-
steriums für Finanzen vom 11. Jänner 1956,
BGBl. N r . 14, aufgezählt sind, darüber hinaus
auch Gemeinden oder Gemeindeteile, die im
Entsiedlungsgebiet im Sinne der Kundmachungen
der Bundesregierung über die Entsiedlungsge-
biete, BGBl. Nr . 334/1937 und Nr . 371/1937,
liegen.

(4) Der Herdbuchnachweis ist durch Vorlage
eines Herdbuchauszuges oder eines Abstam-
mungsnachweises einer von der Landwirtschafts-
kammer anerkannten Züchtervereinigung zu er-
bringen."

b) Die bisherigen Abs. 3 bis 5 erhalten die
Bezeichnung Abs. 5 bis 7.

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft betraut.

Schärf
Raab Hartmann

116. Bundesgesetz vom 1. Juni 1960, mit dem
das Bäckereiarbeitergesetz, BGBl. Nr . 69/

1955, abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Bäckereiarbeitergesetz, BGBl. Nr. 69/1955,
wird abgeändert wie folgt:

1. Dem § 5 ist ein neuer Abs. 3 anzufügen:

„(3) Liegt zwischen einem Sonntag und einem
Feiertag oder zwischen zwei Feiertagen nur ein
Werktag, so kann an diesem Werktag der Be-
ginn für die der Erzeugung von Backwaren die-
nenden Arbeiten um eine Stunde vorverlegt wer-
den."

2. § 16 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Inhaber von Backwaren-Erzeugungsbetrie-
ben, in denen kein oder nur ein Gehilfe beschäf-
tigt ist, dürfen nicht mehr als einen Lehrling
halten; sie dürfen jedoch einen zweiten Lehrling
halten, wenn der erstaufgedungene Lehrling be-
reits zwei Lehrjahre vollendet hat. Die Anzahl
der Lehrlinge kann entsprechend dem Stand an
beschäftigten Gehilfen mit der Maßgabe erhöht
werden, daß auf je weitere zehn Gehilfen höch-
stens ein Lehrling entfällt; Bruchteile von zehn
sind für voll zu rechnen. Über die sich so er-
gebende Anzahl von Lehrlingen hinaus dürfen
so viele weitere Lehrlinge gehalten werden, als
in Ausbildung stehende Lehrlinge zweieinhalb
Lehrjahre vollendet haben. Bei der vorstehenden
Berechnung bleiben eigene Kinder und Wahl-
kinder des Betriebsinhabers, die im elterlichen
Betrieb als Lehrling tätig sind, außer Betracht."

Artikel II.

Mit der Vollziehung des Artikels I Z. 1 ist
das Bundesministerium für soziale Verwaltung,
mit der Vollziehung des Artikels I Z. Z das
Bundesministerium für Handel und Wiederauf-
bau im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für soziale Verwaltung betraut.

Schärf
Raab Proksch Bock

117. Bundesgesetz vom 1. Juni 1960, mit dem
Bestimmungen des Gutsangestelltengesetzes
abgeändert werden (Gutsangestelltengesetz-

Novelle 1960).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Bundesgesetz vom 26. September 1923,
BGBl. Nr. 538, über den Dienstvertrag der An-
gestellten in land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieben (Gutsangestelltengesetz) in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 229/1937, der Ver-
ordnung vom 24. Dezember 1938, Deutsches
RGBl. I S. 1999, der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 174/1946, BGBl. Nr. 159/1947, BGBl.
Nr. 183/1947, BGBl. Nr. 108/1958 und BGBl."
Nr. 253/1959, wird in nachstehender Weise ge-
ändert:

1. § 17 hat zu lauten:

„§ 17. (1) Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbe-
stimmung eingegangen oder fortgesetzt worden,
so kann es durch Kündigung nach folgenden Be-
stimmungen gelöst werden.

(2) Mangels einer für den Dienstnehmer gün-
stigeren Vereinbarung kann der Dienstgeber das
Dienstverhältnis mit Ablauf eines jeden Kalen-
dervierteljahres durch vorgängige Kündigung
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lösen. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen
und erhöht sich nach dem vollendeten zweiten
Dienstjahr auf zwei Monate, nach dem vollende-
ten fünften Dienstjahr auf drei, nach dem voll-
endeten fünfzehnten Dienstjahr auf vier, nach
dem vollendeten fünfundzwanzigsten Dienstjahr
auf fünf Monate.

(3) Die Kündigungsfrist kann durch Verein-
barung nicht unter die in Abs. 2 bestimmte
Dauer herabgesetzt werden; jedoch kann verein-
bart werden, daß die Kündigungsfrist am Fünf-
zehnten oder am Letzten eines Kalendermonats
endigt.

(4) Mangels einer für ihn günstigeren Verein-
barung kann der Dienstnehmer das Dienstver-
hältnis mit dem letzten Tage eines Kalender-
monats unter Einhaltung einer einmonatigen
Kündigungsfrist lösen. Diese Kündigungsfrist
kann durch Vereinbarung bis zu einem halben
Jahr ausgedehnt werden; doch darf die vom
Dienstgeber einzuhaltende Frist nicht kürzer sein
als die mit dem Dienstnehmer vereinbarte Kün-
digungsfrist.

(5) Ist das Dienstverhältnis nur für die Zeit
eines vorübergehenden Bedarfes vereinbart, so
kann es während des ersten Monats von beiden
Teilen jederzeit unter Einhaltung einer ein-
wöchigen Kündigungsfrist gelöst werden."

2. § 22 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Ha t das Dienstverhältnis ununterbrochen
drei Jahre gedauert, so gebührt dem Dienst-
nehmer bei Auflösung des Dienstverhältnisses
eine Abfertigung. Diese beträgt das Zweifache
des dem Dienstnehmer für den letzten Monat
des Dienstverhältnisses gebührenden Entgeltes
und erhöht sich nach fünf Dienstjahren auf das
Dreifache, nach zehn Dienstjahren auf das Vier-
fache, nach fünfzehn Dienstjahren auf das Sechs-
fache, nach zwanzig Dienstjahren auf das Neun-
fache und nach fünfundzwanzig Dienstjahren auf
das Zwölffache des monatlichen Entgeltes. Hiebei
sind, soweit das Entgelt Naturalbezüge (§ 5
Abs. 2) umfaßt, diese bei Dienstnehmern, die
zur Zeit der Auflösung des Dienstverhältnisses
verheiratet sind, nur mit der Hälfte, bei anderen
Dienstnehmern mit einem Viertel ihres Wertes
in Anschlag zu bringen."

Artikel II.

Die Vorschriften dieses Bundesgesetzes sind auf
Dienstverhältnisse, die im Zeitpunkt seines In-
krafttretens bereits gekündigt oder aufgelöst
worden sind, nicht anzuwenden.

Artikel III.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind
das Bundesministerium für Justiz und das Bun-

desministerium für Land- und Forstwirtschaft im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
soziale Verwaltung betraut.

Schärf
Raab Tschadek Hartmann Proksch

118. Verordnung des Bundesministeriums
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom
17. Mai 1960, mit der die Funker-Zeugnis-
verordnung abgeändert und ergänzt wird

(Funker-Zeugnisnovelle).

Auf Grund des Fernmeldegesetzes, BGBl.
Nr. 170/1949, und des Weltnachrichtenvertrages,
BGBl. Nr. 132/1956, wird verordnet:

Die Funker-Zeugnisverordnung, BGBl. Nr. 160/
1957, wird abgeändert und ergänzt wie folgt:

1. Im § 1 Abs. 1 sind an Stelle des Wortes
„Flugzeugfunkstellen" die Worte „Luftfahrzeug-
Funkstellen" zu setzen.

2. Im § 1 Abs. 2 lit. a ist zwischen dem Wort
„Schiffahrtsbehörde" und dem Wort „zugewie-
sen" das Wort „allgemein" einzufügen.

3. Im § 2 Abs. 1 lit. b ist nach den Worten
„Allgemeines Funktelephonisten-Zeugnis" an
Stelle des Punktes ein Beistrich zu setzen; da-
runter sind die Worte „Eingeschränktes Funk-
telephonisten-Zeugnis" anzufügen.

4. Im § 2 hat Abs. 3 zu lauten:

„Das Funker-Sonderzeugnis und das Einge-
schränkte Funktelephonisten-Zeugnis können
auch für den Binnenschiffsfunkdienst allein er-
worben werden. Das Eingeschränkte Funktele-
phonisten-Zeugnis kann auch für den Flugfunk-
dienst innerhalb des Bundesgebietes (Binnenflug-
funkdienst) allein erworben werden."

5. Im § 13 hat Abs. 2 zu lauten:

„Die Funker-Zeugnisse haben aus einem Stück
orangefarbigen Leinens zu bestehen, das in zwei
gleich große Teile zusammengefaltet ist. Die
Eingeschränkten Funktelephonisten-Zeugnisse für
den Binnenflugfunkdienst und für den Binnen-
schiffsfunkdienst haben jedoch aus einem Stück
gelben Leinens zu bestehen."

6. Im § 14 hat Abs. 3 zu lauten:

„Der Funkdienst bei Luftfahrzeug-Funkstellen
darf nur von Inhabern des Zivilluftfahrerscheines
ausgeübt werden."

7. In der Anlage 1 ist der Prüfungsplan E
durch folgende Prüfungspläne zu ersetzen:
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8. In der Anlage 2 haben in den Mustern für
das Funker-Zeugnis Klasse, das Allgemeine
Funktelephonisten-Zeugnis und das Einge-
schränkte Funktelephonisten-Zeugnis zu lauten:

a) auf Seite 3 Abs. 3 der Satzteil „Flugzeug-
funkstellen (in Verbindung mit der von
der Luftfahrtsbehörde erteilten Luftfahrer-
erlaubnis),"
„Luftfahrzeug-Funkstellen (in Verbindung
mit dem Zivilluftfahrerschein),"

b) auf Seite 4 unter „Traduction" Abs. 3 der
Satzteil „(en connexion avec le permis
d'aviation délivré par l'autorité d'avia-
tion),"
„(en connexion avec le permis d'aviation
civile),"

c) auf Seite 4 unter „Translation" Abs. 3 der
Satzteil „(in connexion with the licence
of aviation issued by the Aviation author-
ities),"
„(in connexion with the licence of civil
aviation),".

9. In der Anlage 2 sind dem Muster für das
Eingeschränkte Funktelephonisten-Zeugnis für
den Flugfunkdienst folgende Muster anzufügen:
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10. In der Anlage 3 hat Abs. 2 zu lauten:
„Der Funkdienst bei Luftfahrzeug-Funkstellen

darf nur von Inhabern des Zivilluftfahrerscheines
ausgeübt werden."

Waldbrunner

119. Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 27. Mai 1960 über die Feststellung
des Verfassungsgerichtshofes, daß die Worte
„Aktivitätsbezügen oder" im § 33 Abs. 1 der
Bundestheaterpensionsverordnung, BGBl.

Nr . 440/1922, gesetzwidrig waren.
Gemäß Artikel 139 Abs. 2 des Bundes-Verfas-

sungsgesetzes in der Fassung von 1929 und ge-

mäß § 60 Abs. 2 des Verfassungsgerichtshof-
gesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis
vom 17. März 1960, V 32/59, festgestellt, daß
die Worte „Aktivitätsbezügen oder" im § 33
Abs. 1 der Bundestheaterpensionsverordnung,
BGBl. Nr. 440/1922, neu gefaßt durch den Nach-
trag BGBl. Nr. 84/1926, im Bereiche der Ver-
ordnung der Bundesregierung vom 13. Juni 1951,
BGBl. Nr. 130, über die Pensionsüberleitung
bei den Bundestheaterbediensteten gesetzwidrig
waren.

Raab


